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straße / Ecke Münchner Straße sowie an der Herzog-
Wilhelmstraße / Ecke Mathildenstraße.

Für die Pfl ege der gemeindlichen Grünfl ächen wurde 
ein Pfl ege- und Entwicklungsplan in Auftrag gegeben. 
Die Pfl ege erfolgt, soweit wie möglich, nach diesen Vor-
gaben durch den Bauhof. Zudem fördert die Gemein-
de Biotoppfl egemaßnahmen des Landesbund für Vo-
gelschutz auf Teilfl ächen des Grünzuges am Lichtweg 
(Kiesfl äche, Streuobstwiese) sowie in den Biotopen an 
der Herzog-Wilhelm-Straße und der Röntgenstraße. 

Die Gemeinde strebt entlang der Straßen eine Ent-
wicklung von Magerwiesen an. Beim Bau von Straßen 
erfolgt im Bereich des Straßenbegleitgrüns daher ein 
Bodenaustausch unter Einbringung von Kies, um diese 

Baumschutzverordnung:
Eine Baumschutzverordnung wurde von der Gemeinde 
schon 1974 erlassen. Im Januar 2005 wurde diese aktu-
alisiert. Der Schutz bezieht sich seither auf Bäume mit 
einem Umfang von 100 cm in 1 m Höhe.

Biotopschutz:
Die Gemeinde hat am östlichen Siedlungsrand von Pla-
negg einen vielfältig strukturierten, zusammenhän-
genden Grünzug geschaffen, der sowohl der Naherho-
lung als auch Naturschutzzwecken dienen soll (siehe 
Naturschutzprojekt). Er setzt sich aus verschiedenen Le-
bensräumen zusammen wie z. B. Wiese, Kleingewässer, 
Streuobstwiese, Hecke bis hin zu einem Acker, auf dem 
eine 7-Felder-Wirtschaft betrieben wird. Die Bewirt-
schaftung des Ackers erfolgt ohne Zugabe von Dünger 
und ohne Verwendung von Agrochemikalien14 und zielt 
auf die Förderung von Ackerwildkräutern ab. Es wer-
den nur 50 % der üblichen Saatgutmenge eingesät. Im 
6-jährigen Turnus werden Dinkel, Gerste, Roggen, Lein, 
Hafer und Emmer angesät.

Zur Besucherlenkung wurden am Lichtweg und in 
Verlängerung der Semmelweisstraße je zwei Informati-
onstafeln aufgestellt. Neben dem Grünzug am Lichtweg 
verfügt die Gemeinde über weitere naturschutzfachlich 
relevante Biotope, wie z. B. eine Wiese an der Röntgen-
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Vorschläge zur weiteren Intensivierung 

der Naturschutzpraxis

•  Einarbeitung des Landschaftsplanes in den Flächennutzungs-

plan zur Sicherung wertvoller Lebensräume des Würmtales 

sowie von naturschutzfachlich wertvollen Biotopen 

•  Sparsamkeit im Flächenverbrauch

•  Fortsetzung der Bestrebungen der Gemeinde zur Einfüh-

rung eines Ökokontos

•  Aufnahme von naturnahen Hecken und heimischen Sträu-

chern in die Baumschutzverordnung
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14  Oberbegriff für die in der Landwirtschaft verwendeten Chemikalien.
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Im Gemeindegebiet befi nden sich Fledermausvorkom-
men in alten Baumhöhlen. Mehrere Führungen von Frau 
Kistler, Arbeitskreis Fledermäuse des LBV München, fan-
den unter den Würmtaler Bürgern großes Interesse. Die 
Gemeinde setzt sich beim Wasserwirtschaftsamt für den 
Erhalt von mit Fledermäusen bewohnten Erlen an der 
Würm ein. Im Rahmen des Gewässerunterhalts würden 
die Erlen andernfalls gelegentlich auf den Stock gesetzt. 

Landschaftsplan:
Ein Landschaftsplan wurde 1980 aufgestellt. Er wurde 
jedoch nicht in den Flächennutzungsplan integriert. Die 
Maßnahmen des Landschaftsplanes wurden zu großen 
Teilen nicht umgesetzt.

Eingriffs-Ausgleichsregelung:
Ausgleichsmaßnahmen für Eingriffe in Natur und Land-
schaft sind seit 2001 gesetzlich vorgeschrieben. Diese 
werden in der Gemeinde sowohl innerhalb als auch au-
ßerhalb des Baugrundstücks durchgeführt. 

Als Beispiele für Ausgleichsfl ächen sind eine Wiese an 
der Würm als Ausgleich für die „Westumfahrung Mar-
tinsried“ sowie die Ausgleichsmaßnahmen zum Bau der 
Universität in Martinsried zu nennen. Der Kauf einer 
Wiese an der Würm dient der Sicherung dieser Freifl ä-
che. Eine weitere Bebauung der Würmaue soll dadurch 
verhindert werden. 

Der Aufbau eines Ökokontos wurde von der Gemeinde 
im Rahmen der Ausgleichsmaßnahmen für die Universi-
tät in Martinsried angestrebt. Diese Bestrebungen wur-
den jedoch von der Universität abgelehnt. Die einzelnen 
Ausgleichsmaßnahmen werden je nach Baufortschritt 
abschnittsweise durchgeführt. Ein Eichen-Hainbuchen-
wald wurde bereits gepfl anzt. Die Anlage von Hecken, 
Obstwiesen, Magerrasen und Sickermulden folgt mit 
fortschreitender Bebauung des Universitätsgeländes.

Ansprechpartner im Arten- 
und Biotopschutz:
Gemeinde:
Dr. Richard Richter
Tel. 0 89 / 89 92 62 14
Homepage: www.planegg.de

Naturschutzverbände:
Landesbund für Vogelschutz Kreis-
gruppe München Stadt und Land
Sylvia Weber (Artenschutz an Gebäuden)
Tel. 0 89 / 20 02 70 83

Christine Harzer (Biotoppfl ege)
Tel. 089 / 20 02 70 81 
Homepage: www.lbv-muenchen.de

Bund Naturschutz
Kreisgruppe München
Tel. 0 89 / 51 56 76 0
Homepage: www.bn-muenchen.de

(Stand: 30.06.2007)
Größe des Gemeindegebietes: 1.066 ha
Einwohner: 10.690

Einwohner/Fläche: 10 /ha

Schutzgebiete, kartierte Biotope:
Landschaftsschutzgebiete 
(Art. 10 BayNatSchG):
Planegger Holz; Forstenrieder Park ein-
schließlich Forst Kasten und Fürstenrieder 
Wald (anteilig)
Kartierte Biotope (1992, 1993):
Insgesamt 6, eines LSG-Teilfl äche, die 
restlichen ohne Schutzstatus

Information




